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Das Wohnheim Lindenfeld

Platzangebot:

Insgesamt: 
46

HF-Plätze: 
10

HG-Plätze: 
04

Desintegrierte: 
32

Männer: 
Ja

Frauen: 
Nein

Nur 
Einzelzimmer
Wohnheim Lindenfeld allgemein

Wir beherbergen

· Sozialbenachteiligte

Von der Bewährungshilfe (Schutzaufsichtamt) und/oder Fürsorgebehörden eingewiesene Personen mit Problemen auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, Personen welche über keinen Wohnsitz verfügen sowie Personen, welche sich vorübergehend in ihrer sozialen Umgebung nicht zurechtfinden.

· Halbgefangene

Personen, welche zu einem Freiheitsentzug von nicht mehr als 12 Monaten verurteilt sind und von der zuständigen Behörde die Vergünstigung der Strafverbüssung in der Form der Halbgefangenschaft bewilligt bekamen. 
· Halbfreie

Personen, welche sich im Rahmen des progressiven Strafvollzuges in der letzten bzw. vorletzten Stufe des Strafvollzuges befinden.

· Justizeingewiesene im Massnahmenvollzug gemäss StGB Art. 37 3.2, 43, 44 und 100 bis
Personen, welche sich in einem Wohn- und Arbeitsexternat befinden. 

Straf- und Massnahmenvollzug im Lindenfeld 

Das Wohnheim Lindenfeld betreut bis zu 10 Halbfreie und 4 Halbgefangene. Die Halbfreiheit ist im Hauptgebäude integriert, die Halbgefangenschaft ist in einem Anbau untergebracht. Der Bereich Strafvollzug wird von ausgebildetem Fachpersonal betreut. Hauptziel unserer Arbeit ist die soziale Reintegration der Betreuten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, der Verordnungen der Strafvollzugsbehörden sowie der konkordatlichen Richtlinien für den Vollzug von Halbfreiheit.  Unsere Hilfestellung nimmt auf die ganzheitliche Situation der Klienten Rücksicht und wir arbeiten mit einem lösungs- bzw. ressourcenorientierten Ansatz. Dem Bereich für Justizeingewiesene steht ein/e Sozialarbeiter/in vor.

Vollzug der Halbgefangenschaft

Eintritt

Beim Eintrittsgespräch mit dem Heimleiter oder dessen StellvertreterIn wird dem Insassen der Tagesablauf im Wohnheim Lindenfeld erklärt. Er wird über die von ihm einzuhaltenden Vorschriften sowie über seine Rechte und Pflichten als Halbgefangener orientiert. Grösster Wert wird dabei auf die Einhaltung der in der Verfügung der einweisenden Behörde festgelegten Bedingungen, auf die Hausordnung und die Vereinbarungen zwischen dem Wohnheim und dem Insassen (z.B. die Regelung der Aus- und Einrückungszeiten) gelegt. Im Vordergrund steht die Sicherung und der Erhalt des Arbeitsplatzes.

Unterkunft und Verpflegung

Der Wohn- und Sanitärbereich der Abteilung Halbgefangenschaft ist von demjenigen der übrigen Bewohnern räumlich getrennt.

Die Abteilung verfügt über vier Einzelzimmer und einer grossen Wohnküche mit Gemeinschaftsraum.

In der Abteilung befinden sich weiter zwei Toiletten, eine Dusche und ein Bad.

Die Benützung von Fernsehapparaten, Radios, Kassettenrecordern sowie Computern in den Zimmern ist im Rahmen der Hausordnung erlaubt. Hingegen ist die Installation eines Internetanschlusses nicht gestattet. 

Halbgefangene verpflegen sich an Arbeitstagen in der Regel auswärts und auf eigene Rechnung. (Kleinere Mahlzeiten können von den Bewohnern aber auch in der Abteilungsküche zubereitet werden). An arbeitsfreien Tagen werden die Mahlzeiten von der Heimküche zu den in der Hausordnung festgelegten Hauptmahlzeiten in die Abteilung geliefert. 

Sozialbetreuerisches Angebot:

· Einzelgespräche mit dem/der persönlichen BetreuerIn nach vorgängiger Anmeldung.

· Aufsicht und Betreuung rund um die Uhr durch Fachpersonal.

· Arbeitszeit- und Arbeitsplatzkontrolle.

· Vermittlung und Koordinierung therapeutischer Begleitung sofern von der Behörde angeordnet.

· Lohnverwaltung und Kontoführung. (Nur wenn von der Behörde angeordnet)

· Beratung in finanziellen Angelegenheiten (Budget, Schuldensanierung).

· Organisation und Planung von Urlaub.

· Hilfestellung bei der Regelung persönlicher Verbindlichkeiten mit dem Ziel der Befähigung des Insassen zur Selbstverwaltung.

· Unterstützung bei den Austrittsvorbereitungen (Wohnen, Arbeiten).

· Verfassen von Zwischen- und Führungsberichten.

Vorbereitung des Austrittes

Bei Strafen über 3 Monaten stellt der Insasse (wenn nötig mit Unterstützung des/der persönlichen BetreuerIn) ein Gesuch um bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug. Gleichzeitig verfasst der/die BetreuerIn einen Führungsbericht zu Handen der einweisenden Behörde. 

